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1. Vorwort Susanne Köhler,  
Vorsitzende Landesfrauenrat Sachsen e.V. 

Gleichstellung von Frauen und Männern voranbrin-
gen, aber wie?
Der Europäische Rat der Gemeinden und Regionen 
Europa (RGRE) hat im Rahmen eines von der EU-Kom-
mission finanziell unterstützten Projekts die „Europä-
ische Charta für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern auf kommunaler und regionaler Ebene“1 

erarbeitet, die im November 2006 vom Präsidium der 
deutschen RGRE-Sektion beschlossen wurde. In diesem 
Jahr wird die Charta zehn Jahre alt. Ein Grund für den 
Landesfrauenrat Sachsen e.V., einen genauen Blick auf 
Sachsen zu werfen.

Der Teil I. – Grundsätze der Charta – beginnt mit der Überschrift der Ziffer 1:
• 1. Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein Grundrecht

und setzt mit Ziffer 2 – 4 fort:
• 2. Vielfältige Diskriminierungen und Benachteiligungen müssen bekämpft werden, um 

die Gleichstellung von Frauen und Männern zu garantieren
• 3. Die ausgewogene Mitwirkung von Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen 

ist eine der Grundbedingungen einer demokratischen Gesellschaft 
• 4. Die Beseitigung von Geschlechterstereotypen ist von grundlegender Bedeutung für 

die Gleichstellung von Frauen und Männern 

Die Charta überlässt es jeder einzelnen Kommune, inwiefern bzw. in welchem Umfang sie 
sich durch Unterzeichnung konkret auf deren Umsetzung verpflichtet. Die Europäische Union 
(EU) stellt für jede Kommune geförderte Toolkits, bestehend aus drei Paketen, bereit, die eine 
umfassende Unterstützung des Voranbringens der Gleichstellung bedeuten können. Die EU 
versteht sich als Impulsgeberin. 

Doch ist dieser Impuls in Deutschland, insbesondere in Sachsen, nicht angekommen? Denn 
nur vier Kommunen aus Sachsen, d. h. die Städte Chemnitz, Dresden und Leipzig sowie die 
Gemeinde Gersdorf nahe Zwickau, haben die Charta unterzeichnet. Liegt dies daran, dass 
diese Unterstützungsmöglichkeit durch die Europäische Charta nicht bekannt ist?

Oder sind wir gar in Sachsen in Sachen Gleichstellung schon weiter und müssen den Ver-
gleich mit anderen Ländern etwa unter den Überschriften:

• geschlechtersensible Berufsorientierung und Fachkräfteentwicklung, 
• Familienfreundlichkeit,
• politische Teilhabe und zivilgesellschaftliche Partizipation 

nicht fürchten, da Frauen und Männer gleichberechtigt bereits gemeinsam die Zukunft der 
jeweiligen Kommune gestalten und bei politischen Entscheidungsprozessen mitwirken?

Die Fachtagung am 18. März 2016, die dankenswerter Weise in Kooperation mit dem Gleich-
stellungsbeirat des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz statt-
fand, machte durch drei Fachvorträge die Vorteile sowie die Schwierigkeiten eines Beitrittes 

1 http://www.rgre.de/hg_charta_gleichstellung.html

deutlich. Aber sie zeigte auch, dass die einzelne Kommune ihr persönliches „Gleichstellungs-
programm“ anhand der Charta entwickeln und umsetzen muss. 

Für Kommunen, die bereits auf einem guten Weg sind, muss eine Diskussion über einen 
Beitritt nicht zwingend einen Vorteil darstellen.

Wir danken nochmals herzlich den Referentinnen der Städte Chemnitz, Dresden und Leipzig, 
die Mut machten und selbst den politisch nicht immer einfachen Weg in Richtung Unterzeich-
nung gegangen sind. Diese Städte haben bereits einen Gleichstellungsaktionsplan, teilweise 
in der Form eines Fortführungsplanes zum ersten, bereits aufgestellten, Gleichstellungsplan.
In dem, an die Vorträge anschließenden, Workshop erhielten alle Teilnehmer_innen die Mög-
lichkeit anhand von kurzen Fragelisten und einer Gesprächsrunde zu prüfen, ob und in wel-
chem Rahmen in ihrer Kommune ein Beitritt sinnvoll sein kann und welcher Schritte es punk-
tuell dorthin bedarf. Denn allein die Vorlage der Charta bei den Räten der Kommune reicht 
nicht aus.

Bereits in der Einführung zum Fachtag wurden durch den Landesfrauenrat Sachsen e.V. im 
Hinblick auf die anstehende Reformierung des Sächsischen Frauenförderungsgesetzes die 
nachfolgenden Indikatoren aus der Indikatorenliste für die Umsetzung der Charta besonders 
hervorgehoben:

• Indikator 2.1 (Basis)
Existenz einer Quote oder eines ähnlichen Systems zur Erhöhung des Anteils des unter-
repräsentierten Geschlechts in Positionen innerhalb der Gebietskörperschaft, die durch 
Wahl oder Ernennung besetzt werden

• Indikator 2.3 (Basis) 
Anteil von Frauen und Männern in den gewählten Gremien der Gebietskörperschaften

• Indikator 2.4 (Basis)
Anteil von Frauen und Männern in ernannten (politischen) Positionen der Gebietskör-
perschaft, also Gremienbesetzung

Es wird in Kooperation mit dem Gleichstellungsbeirat des Sächsischen Staatsministeriums für 
Soziales und Verbraucherschutz geprüft, in welchem Rahmen Fortsetzungsveranstaltungen 
möglich werden. 
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2. Fachtagung „Europäische Charta für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern auf lokaler Ebene“

Am 18. März 2016 lud der Landesfrauenrat Sachsen e.V. in Kooperation mit dem Gleichstel-
lungsbeirat des Freistaates Sachsen zur Fachtagung „Europäische Charta für die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene“ in den Dachsaal des riesa efau. Kultur Forum 
Dresden. Der Fachtag sollte informieren, sensibilisieren und die Städte und Gemeinden dazu 
ermutigen, die „Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf loka-
ler Ebene“ auf die Tagesordnung zu setzen. 

Bis zum Jahr 2016 haben nur 40 von insgesamt ca. 12.000 Kommunen in Deutschland die 
„Europäische Charta für Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene“ unter-
zeichnet. In Sachsen war die Gemeinde Gersdorf (Landkreis Zwickau) im Jahr 2007 einer der 
Vorreiter. Nur drei weitere sächsische Städte (Chemnitz, Leipzig und Dresden) traten im Jahr 
2012 durch die Unterzeichnung bei.

Nach der Einführung zum Thema durch die Vorsitzende des 
Landesfrauenrat Sachsen e.V., Susanne Köhler, hielt Frank- 
Peter Wieth, Referatsleiter für Gleichstellung im Staatsministe-
rium für Soziales und Verbraucherschutz, ein kurzes Grußwort. 
Im Anschluss referierten die Gleichstellungsbeauftragten der 
Städte Chemnitz, Leipzig und Dresden zu ausgesuchten Arti-
keln der Charta und beleuchteten anhand praktischer Beispie-
le die Umsetzung dieser in den jeweiligen Gemeinden.

Danach wurden in drei Arbeitsgruppen unter der Leitung der 
Gleichstellungsbeauftragten der Städte die jeweils vorgestell-
ten Artikel diskutiert. 

2.1 „Chemnitz macht mit“ – für gleiche Chancen in der Gesellschaft: 
politisch – beruflich – privat

von Pia Hamann

Pia Hamann ist die Gleichstellungsbeauftragte 
der Stadt Chemnitz. Neben der persönlichen 
Beratung vor Ort organisiert sie regelmäßig 
Informationsveranstaltungen, Aktionen, Fachta-
gungen, Seminare und Projekte.

2.1.1 Statement

Als der erste Aktionsplan zur Umsetzung der Europäischen Charta für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern auf kommunaler Ebene im November den Chemnitzer Stadtrat passier-
te, wurde das Startzeichen gegeben, nun die einzelnen Punkte umzusetzen. Die Chemnitzer_
innen aus Politik, Verwaltung und Fachöffentlichkeit hatten sich entschieden, zu insgesamt 
acht Themen Workshops durchzuführen und jeweils mehrere Punkte dazu zu erarbeiten. Drei 
davon wurden zur Veranstaltung des Landesfrauenrat Sachsen e. V. am 18. März 2016 vorge-
tragen und mit Beispielen belegt.

Ein Schwerpunkt ist in Chemnitz in diesem Jahr das Thema „Gewalt gegen Frauen“. So wurde 
mit der Internationalen Konferenz „Gegen Gewalt an Frauen – Netzwerke, Hilfen, Präventi-
on“ zum diesjährigen Frauentag bereits ein erster Punkt aus dem Aktionsplan umgesetzt. Mit 
Frauen aus mehreren Chemnitzer Partnerstädten gab es neben Vorträgen und interessanten 
Foren auch einen ergiebigen Fachaustausch, aus welchem in den nächsten Jahren neue Pro-
jekte erwachsen sollen.

Ein weiterer Punkt, der uns Chemnitzer_innen sehr wichtig ist, ist die Chancengleichheit bei 
der politischen Teilhabe und zivilgesellschaftliche Partizipation. Um Frauen Mut zu machen, 
sich mehr in politische Prozesse einzubringen, planen wir eine Seminarreihe „Frauen in die 
Kommunalpolitik“. Darin sollen Frauen Grundkenntnisse über die Zusammenhänge in einer 
Kommune lernen, sehen, was in Ausschüssen und Ratssitzungen passiert und auch erfahren, 
welche Möglichkeiten der Beteiligung es für jede Einzelne geben kann. So gelingt es viel-
leicht, mehr Frauen für die Kommunalpolitik zu begeistern.

Geschlechterreflektierte Jugendarbeit und Erziehung als dritter 
Punkt bedeutet unter anderem, die Fachfrauen und –männer 
in Jugendeinrichtungen, Kindertagesstätten und Behörden für 
Genderaspekte zu sensibilisieren und dahingehend zu schulen, 
diese Aspekte in die tägliche Arbeit einfließen zu lassen. Zum 
Erreichen der Zielsetzung „Es wird ein jährliches, offen zugängli-
ches Fachforum für Fachkräfte der Jugendarbeit zum Austausch 
organisiert“ hat sich bereits im Januar eine Arbeitsgruppe gebil-
det, die einen Fachtag organisiert, der dieses Jahr unter dem 
Thema „Lebenswelten und Rollenmuster im Kontext der aktuel-
len gesellschaftlichen Debatten“ steht.
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Das Ziel, den Aktionsplan in den nächsten beiden Jahren umsetzen zu wollen, ist sehr hoch 
gesteckt. Dennoch ist die Umsetzung jeder einzelnen Zielsetzung ein Schritt hin zu mehr 
Geschlechtergerechtigkeit. 

2.1.2 Vortrag
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2.2 „Der Gleichstellungsaktionsplan – ein Marathonlauf mit  
Erfolgsgarantie“

von Genka Lapön

Genka Lapön ist seit 1995 die Leiterin des Referats für Gleich-
stellung von Frau und Mann der Stadt Leipzig. Als Gleichstel-
lungs- und Frauenbeauftragte kämpft sie für die Verwirkli-
chung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in 
Leipzig.

2.2.1 Statement

Liebe Leserinnen und Leser, sehr geehrte Damen und Herren,
die Verfasserinnen der Dokumentation möchten über wichtige Ergebnisse einer Veranstal-
tung am 18. März 2016 informieren und Verantwortlichen für Gleichstellung in Kommunen 
einen Leitfaden zur Umsetzung der EU-Charta in die Hand geben.

Eingeladen als Referentinnen waren die Gleichstellungsbeauftragten der Großstädte Chem-
nitz, Dresden und Leipzig. In ihren Vorträgen informierten sie über die Unterzeichnung der 
EU-Charta und den aktuellen Stand der Umsetzung, über Erfolge und Schwierigkeiten. Es 
wurde deutlich, dass es viele Gemeinsamkeiten, aber auch etliche Unterschiede bei der Aus-
wahl der Schwerpunkte und bei den Verfahrensschritten gibt. 

Anhand ausgewählter Artikel aus der Charta und Maßnahmen aus den Gleichstellungsakti-
onsplänen erläuterten die Referentinnen, wie Gleichstellungsziele festgelegt, umgesetzt und 
weiterentwickelt werden können. Bei der Erstellung und Umsetzung eines lokalen Planes 
sollte unbedingt daran gedacht werden, wie:

• Lokale Netzwerke zu stärken,
• Verwaltungsstrukturen bezüglich Chancengerechtigkeit zu hinterfragen und
• Kommunalpolitik im Bereich der Gleichstellung aktiv einzubinden sind.

In der Arbeitsgruppe wurden Antworten auf drei Fragen gesucht 
und darüber diskutiert:

• Wie und mit wem vernetzen?
• Sind unterstützende Strukturen für das Thema Gleichstel-

lung vorhanden?
• Wie kann die Kommunalpolitik aktiv eingebunden wer-

den?

Aufwand und Ressourcen sollten bei der Suche nach Antworten 
eine zentrale Rolle spielen.
Die Teilnehmenden sollten befähigt werden, einen Fragebogen 
über die Zielsetzung mit lokalem Bezug zu entwickeln, einen 
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Fahrplan für die Umsetzung zu erarbeiten und einzelne Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
zu definieren.

Mit einer Botschaft beendete die Vorsitzende des Landesfrauenrates, Susanne Köhler, die 
Tagung: Die Unterzeichnung der EU-Charta ist eine Chance für sächsische Kommunen, 
Gleichstellung tatsächlich voranzubringen. Das kann ich nur bestätigen und möchte ergän-
zen: Der Gleichstellungsaktionsplan ist ein Marathonlauf mit hoher Erfolgsgarantie! Machen 
Sie mit und werden Sie aktiv!

2.2.2 Vortrag

Der Gleichstellungsaktionsplan – ein Marathonlauf mit Erfolgsgarantie
Am 2. Juli 2012 unterschrieb der Oberbürgermeister Burkhard Jung in Leipzig die Europäische 
Charta für Gleichstellung von Frau und Mann auf lokaler Ebene. Die Charta ist eine Öffentliche 
Absichtserklärung der Kommune zum Grundsatz der Gleichstellung von Frauen und Män-
nern und eine Einladung an die gesamte Stadt, sich gemeinsam dafür stark zu machen. Mit 
der Unterzeichnung verpflichtete sich die Stadt Leipzig einen Gleichstellungsaktionsplan zu 
erstellen und diesen fortzuschreiben.

Der Stadtrat hatte die Unterzeichnung am 29. Februar 2012 beschlossen (Stadtratsbeschluss 
Nr. RBV 1131/12).

Auf Antrag des Beirates für Gleichstellung und auf Beschluss des Stadtrates wurde im Referat 
für Gleichstellung von Frau und Mann zusätzlich eine halbe Stelle eingerichtet (Stadtratsbe-
schluss Nr. RBV 1288/12 vom 18.07.2012). Die Besetzung der Stelle erfolgte im Mai 2013.

In Zusammenarbeit mit dem Beirat für Gleichstellung wurden zu Beginn der Arbeit folgende 
Schwerpunkte für die Umsetzung der Europäischen Charta für Gleichstellung festgelegt: Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf, Kommunalpolitik und Stadtplanung, Sicherheit im öffentli-
chen Raum und häusliche Gewalt, Gendersensibles Berichtswesen.

Entlang dieser Schwerpunkte sprachen wir gezielt Akteur/-innen, Netzwerke und Politik an, 
eruierten Bedarfslagen und erarbeiteten wichtige Zielstellungen.

In der gemeinsamen Arbeit mit vielen Akteurinnen und Akteuren entstand so ein Maßnah-
menkatalog mit 5 Handlungsfeldern und 28 Einzelmaßnahmen. Zum Prozess gehörten auch 
die regelmäßige Berichterstattung sowie anregende Diskussionen im Beirat für Gleichstel-
lung.

Die entstandenen Maßnahmen des Gleichstellungsaktionsplanes sind zielgruppenorientiert 
und folgenden Bereichen zugeordnet:

1. Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen
2. Sicherheit im öffentlichen Raum und lokale Initiativen gegen häusliche Gewalt
3. Lokale Wirtschaft
4. Kampf gegen Geschlechterstereotype
5. Kommunalpolitik

Bereits während der Konzeptionsphase begann die Umsetzung einzelner Maßnahmen. Der 
Gleichstellungsaktionsplan der Stadt Leipzig ist wie ein Prozess gestaltet und kein dickes 
Papier für die Schublade.

Und wie ist der aktuelle Stand der Umsetzung in Leipzig?
Nach einer lebhaften Diskussion unter Beteiligung aller Fraktionen wurde am 11. November 
2015 der erste Gleichstellungsaktionsplan für Leipzig mit großer Mehrheit in der Ratsver-
sammlung verabschiedet. Das Referat für Gleichstellung von Frau und Mann hat die Feder-
führung bei der Umsetzung. Zuvor diskutierten die Beiratsmitglieder über den Maßnah-
menkatalog und fassten einen Beschluss zum Gesamtdokument. Vor der Einbringung in die 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters wurden beteiligte Ämter und Referate der Stadtver-
waltung zur Mitzeichnung aufgefordert.

Die Zuständigkeiten für die Umsetzung der 28 Einzelmaßnahmen verteilen sich auf verschie-
dene Struktureinheiten der Verwaltung, auf externe Akteure und Akteurinnen/Netzwerke/
Initiativen sowie auch auf den Beirat für Gleichstellung.

Im Folgenden werden drei ausgewählte Artikel der EU-Charta für Gleichstellung vorgestellt, 
welche sich im Leipziger Gleichstellungsaktionsplan wiederfinden.

I) Artikel 2 – Politische Vertretung
„(2) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, dass Frauen und Männern die gleichen 
Rechte zukommen, an Politikgestaltung und -umsetzung teilzuhaben, öffentliche Ämter zu beklei-
den und alle öffentlichen Funktionen auf allen Regierungsebenen wahrzunehmen.[…]“

Der Artikel 2 entspricht dem 5. Handlungsfeld aus dem Gleichstellungsaktionsplan (Kommu-
nalpolitik). Die Maßnahmen wurden gemeinsam mit den Stadträtinnen und Stadträten sowie 
den Vertreterinnen aus den Frauenorganisationen der Fraktionen entwickelt.

Beispiele:
Maßnahme 5.2
Mehr Frauen in den Stadtrat: Berichtswesen und Öffentlichkeitsarbeit

Maßnahme 5.5
Mehr Frauen in Aufsichtsräte

II) Artikel 6 – Kampf gegen Stereotype
„Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner führt Aktivitäten und Kampagnen durch, um das 
Bewusstsein für den schädlichen Einfluss von Geschlechterstereotypen auf die Gleichstellung 
von Frauen und Männern zu schärfen.“

Der Artikel 6 entspricht dem 4. Handlungsfeld aus dem Gleichstellungsaktionsplan (Kampf 
gegen Geschlechterstereotype und vielfältige Diskriminierung).

Beispiele:
Maßnahme 4.4
Louise-Otto-Peters-Preis
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht, Vorschläge für dieses Jahr können bis 30. April 2016 
eingereicht werden. Die diesjährige Jury ist bereits gebildet (Vertreter/-innen aus den Frak-
tionen des Stadtrates sowie aus dem Beirat, die Gleichstellungsbeauftragte und die Leiterin 
des Referates Protokoll). Die Preisverleihung wird am 21. Oktober 2016 im Neuen Rathaus in 
Leipzig stattfinden.

Maßnahme 4.5
Positive Role-Models – Vorbilder aus Vergangenheit und Gegenwart



16 17

Europäische Charta

Mit dem Projekt „1000 Jahre Leipzig – 100 Leipzigerinnen“ werden die Lebensleistungen 
von Frauenpersönlichkeiten in Leipzig öff entlich gemacht. In den letzten Jahrzehnten sind 
umfangreiche Forschungen zur Frauengeschichte in Leipzig durch Vereine (in Leipzig vor-
rangig durch die Louise-Otto-Peters-Gesellschaft) und durch Einzelpersonen durchgeführt 
worden.

Kurzporträts von wichtigen Leipzigerinnen werden auf der Website des Referats für Gleich-
stellung von Frau und Mann einer breiten Öff entlichkeit zugänglich gemacht. Das Projekt hat-
te eine Laufzeit von drei Jahren (2013 – 2015). Es kooperierten das Referat für Gleichstellung 
von Frau und Mann und die Louise-Otto-Peters-Gesellschaft. Eine Fortsetzung ist geplant.

III) Artikel 22 – Geschlechterspezifi sche Gewalt
„(1) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, dass geschlechterspezifi sche Gewalt, 
der vor allem Frauen zum Opfer fallen, eine Verletzung grundlegender Menschenrechte dar-
stellt und gegen die Würde und körperliche und emotionale Integrität von Menschen ver-
stößt.[…]“

Der Artikel 22 entspricht dem 2. Handlungsfeld aus dem Gleichstellungsaktionsplan 
(Geschlechterspezifi sche Anti-Gewaltarbeit).

Die Maßnahmen 2.1. – 2.6 sind in Zusammenarbeit mit dem Koordinierungsgremium gegen 
Häusliche Gewalt entstanden. Zum großen Teil verteilen sich die Zuständigkeiten auf ver-
schiedene andere Akteur/-innen und städtische Ämter.

Beispiele:
Maßnahme 2.6
Gewalt in der Pfl ege
Gewalt im häuslichen Bereich, insbesondere der familiären/privaten Pfl ege, resultiert häu-
fi g aus Gründen der Überforderung. Hier können entsprechende Schulungen für pfl egende 
Angehörige oder/und familienentlastende Dienste helfen. Diese Angebote werden bereits 
durch die Pfl egekassen und verschiedene Träger oder auch Forschungseinrichtungen ange-
boten. Diese Angebote sind stärker zu kommunizieren und zugänglich zu machen.

Zuständig für die Umsetzung ist das Koordinierungsgremium gegen Häusliche Gewalt in 
Zusammenarbeit mit der Beauftragten für Senior/-innen.

Maßnahme 2.7
Strategien für Mädchen und junge Frauen im Umgang mit Konfl ikt- und Gewaltsituationen
Für Mädchen werden Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungskurse sowie Kommuni-
kationsseminare angeboten. Für die Zielgruppe sind auch Methodenworkshops zum Thema 
Konfl ikte/ Mobbing sowie Soziales Kompetenztraining geplant.

Darüber hinaus werden Fortbildungsangebote und Fachveranstaltungen zum Thema 
„Geschlechtsspezifi sche Gewalterfahrungen“ für Multiplikator/-innen angeboten, um Mäd-
chen zum Thema Gewalt zu sensibilisieren und sie zur Selbstrefl exion zu befähigen.

Verantwortlich für die Umsetzung ist das Mädchenprojekt Girlz*Space (Mädchenräume: Off e-
ne Jugendarbeit für Mädchen und junge Frauen), angesiedelt beim Verein „Frauen für Frauen“ 
e.V.

Für die Arbeitsgruppe sind drei Fragen vorbereitet:
1. Wie und mit wem vernetzen?
2. Sind unterstützende Strukturen für das Thema Gleichstellung vorhanden?
3. Wie kann die Kommunalpolitik aktiv eingebunden werden?

Bei allen Fragen werden wir auch über die Kategorien Aufwand und Ressourcen diskutieren.
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2.3 „Die Umsetzung der Europäischen Charta für Gleichstellung in 
Dresden“

von Dr. Alexandra-Kathrin Stanislaw-Kemenah

Dr. Alexandra-Kathrin Stanislaw-Kemenah ist seit Januar 
2012 die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Dresden. 
Sie will nicht nur „Frauenbeauftragte“ sein, sondern sich 
um die Gleichstellung von Frauen und Männern bemü-
hen.

2.3.1 Statement

Europäische Gleichstellungs-Charta – Einführung und Umsetzung in Dresden
Der Beitritt zur Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf loka-
ler Ebene wurde im Juni 2012 seitens des Dresdner Stadtrates beschlossen und im September 
2012 durch die Oberbürgermeisterin ratifi ziert.

Die Gleichstellungs-Charta bündelt zum einen (zeitlich) Verantwortung in den Bereichen 
Gender Mainstreaming, interne Frauenförderung, kommunale Gleichstellungsarbeit sowie 
Antidiskriminierung. Sie verbindet gesetzliche Standards und fördert im Querschnitt einer 
diff erenzierten Kommunalverwaltung die Bemühungen zur Herstellung von Chancengleich-
heit. Mit diesen Voraussetzungen unterstützt die Charta die Umsetzung nachstehender stra-
tegischer Ziele der Landeshauptstadt Dresden. 

Die Charta
• intensiviert den Zusammenhalt und den Gemeinsinn der Bürgerschaft sowie die Wei-

terentwicklung von serviceorientierter Bürgernähe der Verwaltung;
• fördert das Anliegen, die Landeshauptstadt als junge kinderfreundliche Stadt, die 

Familien und junge Fachkräfte anzieht, weiter zu etablieren und stärkt somit den Wirt-
schafts- und Forschungsstandort;

• begleitet den Abbau von off enen oder verborgenen Diskriminierungen und befördert 
somit ein demokratisches, solidarisches und weltoff enes Klima;

• trägt dazu bei, Dresden als bekannte europäische Metropole auch auf dem Gebiet der 
Gleichstellung besser zu profi lieren.

Zweitens eröff net die Charta der Landeshauptstadt Dresden die 
Möglichkeit, die vorhandenen vielfältigen gleichstellungspoliti-
schen Aktivitäten besser zu vernetzen und öff entlichkeitswirksa-
mer – unter dem Dach der Charta – zu präsentieren.

Und schließlich drittens bietet die Charta ein geeignetes Ins-
trument, den Umsetzungsprozess weiterer Maßnahmen von 
Gender Mainstreaming sowohl in der Personalpolitik als auch 
in den Fachplanungen der einzelnen Fachämter, -bereiche und 
Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden nachhaltig zu ver-
tiefen, ohne zusätzliche Auswirkungen auf den Haushalt haben 
zu müssen.
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Der am 19. März 2015 im Stadtrat beschlossene erste Dresdner Gleichstellungs-Aktionsplan 
enthält Ziele, Indikatoren, Maßnahmen und Prioritätensetzungen, die sich den Handlungs-
feldern „Partizipation/Demokratie“, „Bildung/Soziales“, „Kultur“, „Stadtplanung“ und „Erwerbs-
tätigkeit/Wirtschaft“ der Charta zuordnen lassen. Im Abstimmungsprozess zur Auswahl ent-
sprechender Charta-Artikel für die Erstellung eines ersten Aktionsplanes stand im Dialog mit 
den einzelnen Fachbereichen der Landeshauptstadt Dresden stets die Realisierbarkeit der 
Umsetzung der Maßnahmen innerhalb des vorgegebenen Zweijahreszeitraumes im Vorder-
grund. Eng verzahnt wurde der Aktionsplan unter gleichstellungspolitischen Gesichtspunk-
ten darüber hinaus mit bereits bestehenden Instrumenten (Konzepten, Berichten, Plänen 
und Planungen) der Landeshauptstadt.

Die Verantwortung und Zuständigkeit für die fachliche Umsetzung der festgeschriebenen 
Aktivitäten des Aktionsplanes verbleibt bei den einzelnen Geschäftsbereichen; die Gleich-
stellungsbeauftragte der Landeshauptstadt Dresden ist hingegen für den gesamten Steue-
rungsprozess zuständig. 

2.3.2 Vortrag
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3. Workshops

Im Anschluss an die Vorträge fanden drei Workshops zu den jeweils vorgestellten Artikeln 
unter der Leitung der Gleichstellungsbeauftragten statt. 

Arbeitsgruppe – Moderation
Fragen zu den Vorträgen als Einstieg

THEMA 1: Vernetzen
Frage: Wie und mit wem vernetzen?
Ziel: lokale Netzwerke stärken
Vernetzt

• Mit wem bin ich?
• Mit wem war ich?
• Mit wem wieder … aktivieren?
• Aufwand und Ressourcen?

THEMA 2: Strukturen
Frage: Sind unterstützende Strukturen für das Thema Gleichstellung vorhanden?
Ziel: Verwaltungsstrukturen hinterfragen
Strukturen

• Welche sind vorhanden?
• Welche wurden abgeschafft?
• Welche können aktiviert werden?
• Aufwand und Ressourcen?

 
THEMA 3: Politik
Frage: Wie kann die Kommunalpolitik aktiv eingebunden werden?
Ziel: aktive Einbindung
Kommunalpolitik / Verwaltung

• Mit wem arbeite ich gut?
• Gibt es (und welche ) Beschlüsse, die das Thema Gleichstellung befördern?
• Welche Beschlüsse hindern die Umsetzung?
• Aufwand und Ressourcen?




